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Beratungsstelle für Unfallverhütung
in der Landwirtschaft (BUL)
5200 Brugg

Centre romand: Grange-Verney 1510 Moudon

Signalisierung und Beleuchtung von traktorgezogenen und
-angebauten Maschinen und Geräten mit Überbreite

Im Zuge der Leistungssteigerung und der
überbetrieblichen Maschinenverwendung gelangen immer

häufiger Arbeitsmaschinen und -geräte mit Ueber-

breite zum Einsatz und befahren öffentliche
Verkehrswege und Strassen. Als überbreite Maschinen
und Geräte gelten gemäss Verordnung über Bau und

Ausrüstung der Strassenfahrzeuge (BAV) jene mit
einer Breite von mehr als 2,50 m. Nach der gleichen
Verordnung sind zwecks Verhütung von Streif- und

Auffahrkollisionen spezielle Sicherheitsmassnahmen
hinsichtlich Signalisation und Beleuchtung erforderlich.

Wer nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen

will, tut deshalb gut, bereits vorhandene Maschinen
und Geräte mit Ueberbreite im Laufe des Winters

gesetzeskonform auszurüsten oder, im Falle eines
Neukaufes (um sich später Unannehmlichkeiten und

Umtriebe zu ersparen), vom Verkäufer die
vorgeschriebene Ausrüstung zu verlangen.
Die folgenden, im Einvernehmen mit der Eidg.
Polizeiabteilung, Abteilung Strassenverkehr, erstellten
Fotobeispiele zeigen einige der gebräuchlichsten
überbreiten Maschinen und Geräte mit vorschriftsmässig
richtiger Signalisation und Beleuchtung. Es versteht
sich von selbst, dass andere, in den Fotobeispielen
nicht enthaltene Anhänger oder Geräte mit Ueberbreite

sinngemäss ausgerüstet sein müssen.

Beispiele für richtige Signalisations-
und Beleuchtungsausrüstungen

1. Signalisierung y Gegen hinten 4

Beidseits Tafeln von mindestens 40 cm Seitenlänge
und 10 cm Breite mit gelb-schwarzer Bemalung.

Rote Rückstrahler von mindestens 7 cm 0. Höhe ab

Boden max. 80 cm.

Ein Signalkörper (Kugel, Pyramide) muss angebracht
sein, sobald ein Gerät oder eine Ladung den

Fahrzeugbau um mehr als 1 m nach hinten überragt.

Abb. 1a: Einzelkornsämaschine mit Signalisations-
tafeln, Rückstrahlern am Pendel und Signalkörper.

Pyramiden mit Aufhängeschnur oder Karabinerhaken

werden nach wie vor zum Aktionspreis von Fr. 25.—

(+ Porto) vermittelt durch die BUL, Postfach 125,

5200 Brugg.

oder:

Signalisierung in Form eines über die ganze Breite

reichenden Brettes oder Bleches mit roten
Rückstrahlern, das gegebenenfalls bei verschiedenen
Geräten angesteckt oder mittels Ketten oder Riemen

angehängt werden kann.
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Abb. 1b: Einzelkornsämaschine mit Signalisations-
fa rett.

Abb. 1c: Bügel zum Einstecken des Signalisations-
brettes.

Falls am Gerät schneidende oder stechende oder
sonstwie gefährliche Teile vorhanden sind, müssen

diese geschützt sein. In solchen Fällen übernimmt
das der Signalisation dienende Brett auch eine
Schutzfunktion.

Abb. 1d: Spatenegge mit Signalisations- und Schutzbrett.

Gegen vorne 4 (Für den Gegenverkehr sichtbar)
Beidseits Tafeln mit schwarzgelber Bemalung wie
nach Abb. 1a, jedoch weisse Rückstrahler, max. Höhe

ab Boden 80 cm.

Abb. 2: Einzelkornsämaschine mit Signalisationsvor-
richtungen.
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Auch einseitig vom Fahrzeug abstehende Geräte

müssen mit gelb-schwarz bemalten Tafeln (im Fall

Abb. 3 mit Schutzblech an der Einzugsvorrichtung)
signalisiert und mit Rückstrahlern (vorne runde,

weisse, hinten runde rote) ausgerüstet sein.

t

Abb. 3: Anbau-Maishäcksler mit Signalisationsblech,
das zugleich als Schutz dient.

Abb. 4: Markierlichter zum Anstecken am Bügel eines
Signalisationsbrettes.

Wird beim Strassentransport das Schluss- und Blinklicht

des Traktors (z. B. durch den Kasten einer
Sämaschine) verdeckt, so muss der Richtungswechsel
mittels Richtungsanzeiger oder Winkkelle angezeigt
werden.

2. Beleuchtung

Nachts und bei schlechten Sichtverhältnissen müssen

nach hinten rot und nach vorne weiss oder gelb
leuchtende Markierlichter z. B. in Form von Batterielampen,

vorhanden sein (vgl. auch 1a, 1b, 1d und 2).

Bei der Maschinen- und Gerätebeschaffung (auch
bei Sämaschinen nach Abb. 5a + 5b) achte man
deshalb darauf, dass die Signalisationstafeln Bügel
zum Anstecken von Markierlampen aufweisen

Abb. 5a: Sämaschine, ausgerüstet mit Signalisations-
tafel (Brett mit Schutzfunktion), Pyramide und elektr.
Schluss- und Blinkleuchten.
(Der Rückstrahler unter der Blinkleuchte ist nicht
nötig, einer genügt.)

195



Zur Markierung, Beleuchtung und Richtungsanzeige
können auch elektrische Anlagen in Form von
Schluss- und Blinkleuchten nach Abb. 5a + 5b

gegen hinten, und weissen Markierlichtern gegen vorne
verwendet werden.

Elektrische Beleuchtungsvorrichtungen sind ratsam,

wenn das Traktorschluss- und Blinklicht durch

gezogene oder angebaute Geräte (vgl. Abb. 5a) verdeckt
wird.

Separatdrucke dieser BUL-Information können gratis
bezogen werden beim

BUL, Postfach 125, 5200 Brugg
Abb. 5b: Sämaschine gegen vorne mit weissem
Markierlicht und Rückstrahler.

Neue Traktoren-Sicherheitskabinen in Luxusausführung

Sicherheit und Komfort gehören bei der von der
Firma INTECH AG, UNIVERSAL-Generalimporteur,
8832 Wollerau, neu auf den Markt gebrachten
Kabinenreihe zur «Normalausstattung». Die Hauptmerkmale

der neuen Sicherheitskabinen:

— «sturzgeprüfte» Ausführung nach OECD

— Rundumverglasung aus Securit mit unbehinderten
Sichtverhältnissen

— bequemer Einstieg durch breite Türen
— Wunschausrüstung nach Mass, wie elektrische

Scheibenwisch-/-waschanlage, Heizung,
wintersichere Innenverkleidung, ausstellbare
Frontscheibe etc.

Für praktisch alle Weltmarken-Traktoren ist eine

entsprechende Kabinentype lieferbar. Die Befestigung
auf dem Traktor ist dank der vormontierten Kabinen-
Schale denkbar einfach.

Es gibt genug Gründe, mit der Sicherheits-Ausrüstung

des Traktors nicht zu warten,
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